
Insolvenzverfahren aufgehoben: Mundorf EB GmbH 
erfolgreich saniert

Köln/Düsseldorf, 11. Juni 2025. Das Amtsgericht Köln hat mit Beschluss vom 
27.05.2025 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Mundorf EB GmbH  
aufgehoben. Damit ist die Sanierung des Unternehmens erfolgreich abgeschlos-
sen. Grundlage war ein Insolvenzplan, dem alle fünf Gläubigergruppen am  
19. März 2025 einstimmig zugestimmt hatten. Nach Bestätigung durch das  
Gericht und Ablauf der Rechtsmittelfrist konnte das Verfahren nun beendet  
werden.

Sanierung in Eigenverwaltung
Die Mundorf EB GmbH hatte sich im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens für eine 
Sanierung in Eigenverwaltung entschieden. Gemeinsam mit der UKMC eG wurde ein 
tragfähiges Sanierungskonzept erarbeitet. Durch die geordnete Abwicklung der in 2022 
aufgebauten Kondensatorproduktion konnte die zentrale Ursache der wirtschaftlichen 
Schieflage nachhaltig beseitigt werden. Die breite Zustimmung der Gläubiger war ein 
starkes Signal des Vertrauens in den eingeschlagenen Sanierungskurs.

Geschäftsbetrieb durchgängig stabil 
„Wir sind dankbar für das Vertrauen der Gläubiger und den positiven Verlauf des Ver-
fahrens“, erklärt Geschäftsführer Raimund Mundorf. „Besonders erfreulich ist, dass unser 
Geschäftsbetrieb zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt war. Mein besonderer Dank gilt 
unserem engagierten Team sowie unseren Lieferanten, die uns während der gesamten 
Zeit loyal zur Seite gestanden haben.“

Blick nach vorn
Die Geschäftsleitung und das Team haben bereits während des laufenden Verfahrens 
neue Projekte initiiert. Die Wiederaufnahme der Marketing- und Produktentwicklungs-
aktivitäten sowie die Vorbereitung des 40-jährigen Firmenjubiläums markieren wichtige 
Meilensteine für die Zukunft. „Wir sind bereit, neue Chancen zu nutzen und blicken mit 
dem Abschluss des Verfahrens positiv in die Zukunft“, ergänzt Raimund Mundorf.

Erfolgreiche Weichenstellung für die Zukunft 
Rechtsanwalt Philipp Wolters LL.M., Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, von 
BBR Buchalik Brömmekamp Rechtsanwälte in Düsseldorf, hat die Mundorf EB GmbH 
während des gesamten Verfahrens begleitet. „Das Sanierungskonzept ermöglichte nicht 
nur die finanzielle Stabilisierung, sondern auch die strategische Neuausrichtung des 
Unternehmens. Das starke Votum der Gläubiger bestätigt den eingeschlagenen Weg 
nicht nur, sondern unterstreicht auch das Vertrauen aller Beteiligten in eine zukunftsfähi-
ge Ausrichtung des Unternehmens“, erläutert Rechtsanwalt Wolters.

Über Mundorf EB GmbH 
Die 1985 gegründete Mundorf EB GmbH ist auf die Entwicklung und Produktion hoch-
wertiger Komponenten für elektronische Audiogeräte spezialisiert. Zu den Kunden zählen 
internationale Distributoren, Industriekunden sowie Hersteller exklusiver HiFi-Systeme. 
Das Unternehmen mit Sitz in Köln-Ehrenfeld beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.
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Dr. Alexander Jüchser
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Über BBR Buchalik Brömmekamp Rechtsanwälte
BBR Buchalik Brömmekamp Rechtsanwälte ist eine führende Wirtschaftskanzlei mit 
Spezialisierung auf Insolvenzrecht, Restrukturierung und Sanierung, die bundesweit 
mittelständische Unternehmen in der Krise ganzheitlich berät und begleitet. In interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit mit Betriebswirten und Ingenieuren entwickelt BBR passge-
naue Lösungen, die rechtlich, steuerrechtlich und wirtschaftlich abgestimmt sind, und hat 
bereits über 300 Unternehmen erfolgreich nach dem Gesetz zur weiteren Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen (ESUG) und dem Unternehmensstabilisierungs- und 
-restrukturierungsgesetz (StaRUG) unterstützt.
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